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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Hohl-
körper aus biodegradierbarem Material, der insbe-
sondere zum Knochenaufbau im Kieferknochen ei-
nes Patienten geeignet ist.

[0002] In den vergangenen Jahren wurden zahlrei-
che Gestaltungen von Kieferimplantaten zum Befes-
tigen von Zahnprothesen vorgeschlagen. Hierbei ha-
ben sich in der Praxis insbesondere Schraubimplan-
tate bewährt, die in den Kieferknochen eingeschraubt 
werden. Die für den Aufbau von Kronen in den Kiefer-
knochen einzusetzenden Dental-Implantate werden 
üblicherweise im Kiefer verankert und weisen ein Se-
kundärteil auf, das aus dem Kiefer heraussteht und 
der eigentlichen Befestigung des darauf aufzubauen-
den Zahnersatzes oder der Krone dient. Das Implan-
tat dient daher als künstliche Zahnwurzel.

[0003] Problematisch ist diese häufig angewandte 
Technologie insbesondere dann, wenn durch die Ex-
traktion eines Zahnes oder aus anderen Gründen 
Knochenlücken entstanden sind. Diese lassen in der 
Regel einen degenerierten Abschnitt des Kieferkno-
chens zurück, der ein nur schlechtes Fundament zur 
Verankerung eines wie oben beschriebenen Implan-
tatsystems darstellt.

[0004] Nach der Extraktion eines Zahnes geht der 
das entstehende Loch umgebende Kieferknochen 
vertikal und horizontal zurück und es kommt zur Zu-
rückbildung des sogenannten Alveolarkammes. Der 
Alveolarkamm wird auch als Kieferkamm bezeichnet 
und bildet nach dem Zahnverlust den obersten Teil 
des Alveolarfortsatzes. Die Folge ist, dass das Ein-
bringen von Implantaten dort, wo sie aus zahnärztli-
cher Sicht am notwendigsten erscheinen, mangels 
Knochenangebot oft unmöglich sind.

[0005] Dementsprechend wurden Verfahren zur 
knochenlagerbildenden und knochenlagerverbes-
sernden Chirurgie entwickelt. Die besten Aussichten 
ergaben sich hier aus der bekannten Verwendung 
von autologen Knochen, d. h. dem Patienten wurde 
an anderer Stelle Knochen entnommen und in die 
fragliche Knochenlücke eingesetzt. Diesem Verfah-
ren haftet aber die Notwendigkeit und der Nachteil ei-
nes Zweiteingriffes zur Materialentnahme an, der den 
Patienten intraoperativ und postoperativ zusätzlich 
belastet und eine erhebliche Traumatisierung der 
Spenderregion darstellt.

[0006] Um dem Problem dieses den Patienten be-
lastenden Zweiteingriffes zu begegnen, wurden in 
den letzten Jahrzehnten Therapieansätze mit allo-
plastischen Knochenersatzwerkstoffen entwickelt. 
Neben synthetischen Materialien kamen hierbei auch 
vom Tier abgeleitete Substanzen zum Einsatz. Bei-
spiele sind Trikalziumphosphat und Hydroxylapatit. 

Therapien mit diesen Materialien sind zwar operati-
onstechnisch einfach durchzuführen, weisen aber er-
hebliche Nachteile hinsichtlich der Struktur des er-
zeugten Gewebes auf. Es entsteht hauptsächlich ein 
bindegewebig durchwachsener Reparaturknochen. 
Von einer physiologischen Eigenknochenbildung 
kann hier keinesfalls die Rede sein.

Stand der Technik

[0007] Aus der US 6,565,843 sind Matrixzubereitun-
gen zur Implantation in Knochenlücken bekannt, die 
aus biokompatiblen, in vivo biodegradierbarem Ma-
trixmaterial bestehen. Solche Strukturen sollen den 
Einstrom, die Differenzierung und Proliferation von 
migrierenden Vorläuferzellen ermöglichen. Es ist hier 
angegeben, dass die Matrixmaterialien vorzugsweise 
vom Körper langsam absorbiert und durch neues 
Knochengewebe ersetzt werden. Es handelt sich bei 
der in US 6,565,843 beschriebenen Matrix um eine 
poröse, azelluläre Matrix, die in erster Linie aus Knor-
pelmaterial, Dentin oder Kollagen besteht.

[0008] Zusätzlich offenbart die US 6,565,843 den 
Einsatz synthetischer Matrixmaterialien, die bei-
spielsweise biodegradierbares Kollagen oder Gluko-
saminoglykane enthalten.

[0009] Den hier offenbarten Matrices ist aber der 
Nachteil zu eigen, dass sie nicht die notwendige 
Stützfunktion aufweisen, um den Effekt der „Alveolar 
Ridge Conservation", d. h. das Verhindern eines Re-
liefverlustes des Alveolarkammes zu erreichen. Zu-
dem betreffen die in der US 6,565,843 offenbarten 
Matrices nur solche, die zusätzlich morphogene Pro-
teine enthalten, die also zu ihrer Funktionsfähigkeit 
einen zusätzlichen Bestandteil benötigen.

[0010] Um diese Stützfunktion zu erfüllen, wurden 
im Stand der Technik metallhaltige Stützkonstruktio-
nen verwendet, insbesondere gitterförmige Struktu-
ren, z.B. Titangitter. Eingesetzt werden diese Metall-
gitter zwischen anatomischen Strukturen wie Kno-
chen und Zahnfleisch, um Hohlräume ausbilden zu 
können. In diese Hohlräume soll zuerst Blut einflie-
ßen, das sich in der Folge über ein Blutkoagulum und 
Granulationsgewebe zu Knochen umbildet. Solche 
Gitter bestehen unter anderem aus Titan bzw. Titan-
legierungen, Kunststoffen, Nickel und anderen nicht 
bioresorbierbaren Materialien. Der Nachteil dieser 
Vorrichtungen besteht offensichtlich darin, dass sie 
nicht biodegradierbar sind und somit nicht dazu ge-
eignet sind, die Bildung von Eigenknochen, d. h. die 
Eigenknochenbildung am Ort des Knochendefektes 
ohne Rückstand von körperfremdem Implantatmate-
rial zu erreichen. Zudem müssen diese Materialien zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder explantiert werden, 
wobei eine zusätzliche Traumatisierung von Schleim-
haut und neu gebildetem Knochen erfolgt.
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Aufgabenstellung

[0011] Demgegenüber ist es eine Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, eine Vorrichtung zur geschütz-
ten autologen Knochenregeneration bereitzustellen, 
welche die Eigenknochenbildung ohne Implantat-
rückstände ermöglicht. Der vorliegenden Erfindung 
liegt weiterhin die Aufgabe zugrunde eine Vorrich-
tung bereitzustellen, die dazu geeignet ist, eine Kno-
chendegenerierung nach Entstehung von Knochen-
lücken zu vermeiden und insbesondere im Kieferbe-
reich einem Reliefverlust nach Extraktion eines Zah-
nes vorzubeugen sowie den Alveolarkamm des Kie-
ferknochens zu erhalten.

[0012] Diese Aufgaben werden durch den Gegen-
stand der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevor-
zugte Ausführungsformen ergeben sich aus den ab-
hängigen Ansprüchen.

[0013] Die oben genannten Aufgaben werden erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass ein Hohlkörper 
aus biodegradierbarem Material bereitgestellt wird, 
der eine hohlzylindrische oder hohlkegelförmige 
Form aufweist, sowie in seiner Wandung eine Mehr-
zahl von Öffnungen enthält.

[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
sind optional eine oder mehreren Befestigungsein-
richtungen vorzugsweise in Form von Befestigungs-
laschen vorgesehen, durch die der Hohlkörper am 
Kieferknochen befestigt wird. Alternativ kann die Be-
festigungseinrichtung auch durch ein Außengewinde 
gebildet sein, das sich beispielsweise außen am 
hohlkegelförmigen Hohlkörper befindet. In diesem 
Fall müssen entsprechend vorbereitete bzw. präpa-
rierte Knochenwandungen bereitgestellt werden, die 
zur Aufnahme des Außengewindes geeignet sind.

[0015] Der Vorteil des erfindungsgemäßen Hohlkör-
pers besteht darin, sowohl einen biodegradierbaren 
und letztlich rückstandsfrei resorbierbaren Hohlkör-
per bereitzustellen, der die notwendige Stützfunktion 
aufweist, um die Erhaltung oder Rekonstruktion des 
Knochenreliefs zu ermöglichen.

[0016] Mit der vorliegenden Erfindung ist es mög-
lich, den bei einem Patienten auftretenden Knochen-
defekt innerhalb weniger Monate vollkommen zu re-
generieren und stabilen und gut strukturierten Eigen-
knochen an der Defektstelle zu bilden. Der gebildete 
Eigenknochen kann dann als hervorragende Grund-
lage für die Insertion von Dentalimplantatsystemen 
dienen, die entsprechend der gängigen Technik in 
den Kieferknochen eingeschraubt werden. Insofern 
erfüllt der gebildete Eigenknochen die Anforderung 
an ein implantatadäquates Knochenlager.

[0017] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin 
einen Hohlkörper, der zusätzlich ein oder mehrere 

Mittel zur Förderung des Knochenwachstums enthal-
ten kann und betrifft darüber hinaus die Verwendung 
eines solchen Hohlkörpers in der Zahnheilkunde und 
in der Orthopädie; in der Zahnheilkunde insbesonde-
re zum Ausfüllen von Knochenlücken und Knochen-
defiziten im Kieferbereich.

Ausführungsbeispiel

[0018] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die 
Fig. 1 bis Fig. 3 die Erfindung näher erläutert.

[0019] Es zeigen:

[0020] Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines 
Hohlkörpers aus biodegradierbarem Material in pers-
pektivischer Ansicht zusammen mit einer Darstellung 
der Niveaus des Knochens und des Zahnfleisches,

[0021] Fig. 2 eine gegenüber Fig. 1 abgewandelte 
Darstellung eines Hohlkörpers und

[0022] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines 
Kiefers mit bereits eingebrachten Implantaten und ei-
ner Lokation zur Aufnahme des erfindungsgemäßen 
Implantats,

[0023] Fig. 4 eine Darstellung des vorhandenen 
Knochenreliefs nach einem Beispiel, bei dem die 
Knochenumwandung für das Implantat zu wenig Halt 
bietet,

[0024] Fig. 5 eine Fig. 4 entsprechende Darstel-
lung, bei der der Knochen ein eingesetztes Implantat 
vollständig und ausreichend ummantelt,

[0025] Fig. 6 eine Darstellung zur Erläuterung der 
Durchführung einer Bohrung mit Hohlzylinderfräse 
unter Berücksichtigung eines Knochenreliefs ent-
sprechend Fig. 4,

[0026] Fig. 7 eine Darstellung zur Erläuterung der 
Befestigung eines Hohlkörpers bei einem Knochen-
relief gemäß Fig. 4 bzw. Fig. 6, und

[0027] Fig. 8 eine Darstellung des Knochenreliefs 
mit eingesetztem Hohlkörper zur Darstellung der ge-
wünschten Knochenform nach erfolgter Knochen-
neubildung.

[0028] Gemäß einer ersten Ausführungsform der 
Erfindung besteht der Hohlkörper aus einem hohlzy-
lindrischen Element 1, welches bei dieser Ausfüh-
rungsform diverse Öffnungen bzw. Poren aufweist in 
der Außenwandung 2. Die Öffnungen sind beispiels-
weise dargestellt und mit 3, 4, 5 bezeichnet. Die An-
ordnung der Öffnungen 3 bis 8, die in zufälliger An-
ordnung vorgesehen sein können und, wie nachste-
hend beschrieben ist, dazu dienen, dass der gesamte 
Hohlkörper mit Blut durchsetzt werden kann. Bei die-
3/12



DE 10 2005 039 382 A1    2007.02.22
ser Ausführungsform ist der Hohlkörper im Wesentli-
chen zylindrisch mit einem oberen abgerundeten 
Rand 10, derart, dass die obere Öffnung 11 kleineren 
Durchmesser aufweist als die untere Öffnung 12. Die 
Krümmung des oberen Randes 10 verfolgt den 
Zweck, dass durch die hierdurch erreichte Abrun-
dung das umgebende Gewebe, d. h. insbesondere 
das benachbarte Zahnfleisch, geschont werden.

[0029] Fig. 2 zeigt eine gegenüber Fig. 1 abgewan-
delte Ausführungsform, die im Wesentlichen aus ei-
nem einen Hohlkörper bildenden Gitter besteht mit ei-
nem unteren Ring 15, einem oberen Ring 16 und ge-
gebenenfalls einem Stabilisierungsring 17 in der Mit-
te oder etwa in der Mitte zwischen dem unteren und 
oberen Ring 15, 16. Zur Verbindung der Ringe 15, 16
und gegebenenfalls 17 sind Verbindungsstränge 18, 
19, 20 bis 23 vorgesehen, wobei sämtliche vorge-
nannten Elemente aus resorbierbarem Material be-
stehen und die Abstände zwischen den einzelnen 
Strängen 18 bis 23 sowie die Abstände zwischen den 
Ringen 15, 17 und 16 so ausgebildet sein sollen, 
dass eine Aufnahme von Blut und damit der Aufbau 
von Eigen-Knochenmaterial möglich ist.

[0030] Bei beiden Ausführungsformen ist wesent-
lich, dass die Materialien, welche die Hohlkörper 
nach Fig. 1 und/oder Fig. 2 ergeben, eine Haftung 
von Blut bzw. ein Durchdringen von Blut gewährleis-
ten.

[0031] Auch bei der Ausführungsform nach Fig. 2
ist der mit 25 angedeutete obere Rand entsprechend 
der Ausführungsform nach Fig. 1 gekrümmt.

[0032] Die hohlzylindrische oder hohlkegelförmige 
Form des Implantats folgt dem in der Zahnheilkunde 
oftmals entstehenden Bedürfnis, die nach Extraktion 
eines Zahnes entstehende Lücke, mit Eigenknochen-
material auszufüllen.

[0033] Fig. 3 zeigt schematisch die Darstellung ei-
nes Kiefers, der bereits mehrere Implantate 30, 31, 
32, 33 enthält. Diese Implantate sind nur als Beispiel 
dargestellt. Im Bereich des Kieferknochens wird ge-
mäß Fig. 3 eine zylindrische Bohrung mittels eines 
Bohrers in den Kieferknochen eingebracht im Be-
reich der durch eine Extraktion entstandenen Lücke, 
wobei diese Bohrung einen Durchmesser hat, der 
etwa dem Durchmesser der unteren Öffnungen 12
der Ausführungsformen nach Fig. 1 und Fig. 2 ent-
sprechen muss. Diese Bohrung 35 dient somit zum 
Einsetzen des Hohlkörpers gemäß vorliegender Er-
findung, wonach dann zuerst ein periostgeschlitzter 
Schleimhautlappen und in der Ausheilphase Granu-
lationsgewebe und körpereigener, ortsständiger Kno-
chen den Hohlkörper überschließen oder nahezu 
überschließen können, d. h. den in den Kiefer einge-
setzten Hohlkörper abdecken kann wie dies nachfol-
gend in Verbindung mit Fig. 8 beschrieben ist. Somit 

füllt der Hohlkörper 1 jeweils die zylindrische Bohrung 
35 aus.

[0034] Bei der Ausführungsform nach Fig. 1 ist an 
dem Hohlkörper 1 mindestens eine Lasche 40 ange-
bracht, die a) als Stützelement zur Ausformung des 
zu bildenden Knochens, b) zur Befestigung und c) als 
Barriere gegen unerwünschte Bindegewebseinwach-
sungen dient. Diese Lasche kann beispielsweise 
eine Öffnung 41 enthalten, durch welche beispiels-
weise mittels eines z.B. bioresorbierbaren Nagels 9
oder Schraube die Lasche 40 und damit der gesamte 
Hohlkörper am Kieferknochen 50 fixiert und befestigt 
werden kann. Damit ist nach dem Einbringen des 
Hohlkörpers 1 in den Knochen 50 zunächst eine Fi-
xierung des Hohlkörpers 1 sichergestellt.

[0035] Bei der Ausführungsform nach Fig. 2 kann 
mindestens eine entsprechende Lasche 40 mit Öff-
nung 41 am Hohlkörper 1 befestigt sein.

[0036] Gemäß der Erfindung ist es wesentlich, dass 
das in einen Kiefer 50 eingebrachte bzw. eingebohrte 
Loch 35 (Fig. 3) vollständig mit dem Hohlkörper 1
ausgefüllt wird.

[0037] Es ist essentiell, dass die Vorrichtung einen 
Hohlraum aufweist, wobei sich die für die Knochenbil-
dung notwendigen Vorläuferzellen in und an diesem 
Hohlkörper 1 des Hohlzylinders anlagern, differenzie-
ren und proliferieren und dann über Monate hinweg 
den Hohlraum des Hohlzylinders mit zunächst Kno-
chenvorstufen und dann Eigenknochen auffüllen.

[0038] Zu diesem Zweck weist der Hohlzylinder vor-
zugsweise die Öffnungen 3 bis 8 auf, da durch Öff-
nungen 3 bis 8, die in der Wandung 2 des Hohlkör-
pers 1 vorgesehen sind, ein stetiger Zustrom von Blut 
und anderen Körperflüssigkeiten gewährleistet ist.

[0039] Gleichzeitig mit dem Prozess der Knochen-
bildung erfolgt eine Biodegradierung bzw. ein biologi-
scher Abbau des Materials, aus dem die Hohlkörper-
wandung 2 besteht, so dass die Hohlkörperwandung 
2 nach und nach durch autologen Eigenknochen er-
setzt wird. Dieser Vorgang ist in der Regel nach eini-
gen Monaten abgeschlossen und der dann entstan-
dene Eigenknochen weist im Wesentlichen die Form 
des ursprünglich implantierten Hohlkörpers 1 auf.

[0040] Die Befestigungslasche 40 dient dazu, dem 
Zahnarzt oder Kieferchirurgen die Befestigung des 
Hohlkörpers 1 am Kieferknochen zu ermöglichen, 
beispielsweise über einen Nagel oder ein äquivalen-
tes Befestigungsmittel. Dies sowie eine mittels Hohl-
zylinderbohrer gefräste basale, ringförmige Lagerbil-
dung des Hohlzylinders soll gewährleisten, dass der 
Hohlkörper 1 während der einige Monate in Anspruch 
nehmenden Knochenregeneration bzw. Knochen-
neubildung am Ort verbleibt und somit eine Dauerbe-
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treuung oder zusätzliche Eingriffe durch den behan-
delnden Arzt vermieden werden können.

[0041] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
weist der Hohlkörper an seinem einen Ende einen 
gekrümmten bzw. sich verjüngenden Endabschnitt 
bzw. Rand 10 bzw. 25 auf. Der Vorteil eines ge-
krümmten, sich verjüngenden Endabschnittes 10, 25
besteht darin, dass durch die hierdurch erreichte Ab-
rundung das umgebende Gewebe, d. h. insbesonde-
re benachbarte Zähne und das Zahnfleisch, ge-
schont werden. Insofern ist jede Ausformung des 
Randes wünschenswert, die einen Kontakt der Kan-
ten des Hohlzylinders 1 mit dem benachbarten Ge-
webe verhindert.

[0042] Wie bereits angesprochen weist der Hohlkör-
per 1 in seiner zylindrischen Wandung vorzugsweise 
eine Mehrzahl von Öffnungen auf. Die Erfindung ist in 
dieser Hinsicht nicht auf eine spezielle Gestaltung 
des Hohlzylinders beschränkt und die Öffnungen 
können beispielsweise die Form von Poren und/oder 
Schlitzen aufweisen, wie dies in Verbindung mit 
Fig. 2 gezeigt ist.

[0043] In einer noch weiteren Ausführungsform 
weist die Hohlkörperwandung Poren auf, die bei-
spielsweise im Wesentlichen kreisförmig oder oval 
ausgebildet sein können.

[0044] Das wesentliche Erfordernis, das an die be-
schriebenen Öffnungen zu stellen ist besteht darin, 
dass sie es Blut und anderen Körperflüssigkeiten er-
möglichen, einen ausreichenden Ein- und Ausstrom 
(also Austausch) mit dem Innenraum des Hohlkör-
pers zu bewerkstelligen. Zu diesem Zweck sollte die 
Wandung des Hohlkörpers einen Anteil von Öffnun-
gen aufweisen, der mindestens 20 bis 80%, vorzugs-
weise 40 bis 60% und besonders bevorzugt 50% der 
Oberfläche des Gesamtkörpers beträgt.

[0045] Wenn der Anteil zu groß ist, ist die Stabilität 
des Hohlkörpers in Frage gestellt. Dies ist bei einem 
Prozentanteil von über 80% in der Regel zu erwarten 
(abhängig vom verwendeten Material). Ein Anteil von 
unter 20% stellt in der Regel nicht mehr einen ausrei-
chenden Austausch von Blut und Körperflüssigkeiten 
sicher, um die Eigenknochenbildung im Inneren des 
Hohlkörpers in ausreichendem Maße zu gewährleis-
ten.

[0046] Die Wandung des Hohlkörpers 1 wird in der 
Regel eine Dicke von ungefähr 0,3 bis 1 mm aufwei-
sen, kann jedoch abhängig vom verwendeten Materi-
al von diesem Bereich abweichen. Hier gilt, dass die 
Wandung eine ausreichende Dicke aufweisen muss, 
um die Stabilität des Hohlkörpers 1 sicherzustellen. 
Andererseits muss die Dicke der Wandung gering ge-
nug sein, um einen ausreichend großen Innenraum 
für die Eigenknochenbildung zu schaffen.

[0047] In einer weiteren Ausführungsform wird der 
Hohlkörper 1 durch Aufrollen einer blattförmigen 
Struktur gebildet. Die blattförmige Struktur besteht 
selbst aus biodegradierbarem Material und enthält 
Öffnungen, beispielsweise in Form von Poren 
und/oder Schlitzen. Diese blatt- oder auch scheiben-
förmige Struktur wird dann kurz vor Implantation des 
Hohlkörpers in die Knochenlücke aufgerollt und kann 
so problemlos dem jeweiligen Umfang der Knochen-
lücke angepasst werden.

[0048] Nach der Extraktion eines Zahnes besteht im 
Übrigen die Gefahr, dass die Schleimhaut und das 
Knochenrelief sehr schnell zusammenkippt. Daher ist 
es auch Aufgabe des erfindungsgemäßen Hohlkör-
pers, die Alveole vor Höhenverlust in vertikaler und 
horizontaler Richtung zu schützen, d. h. der Hohlkör-
per dient als Platzhalter zur Vermeidung des Zusam-
menfallens der Alveole 52 (vergl. Fig. 1).

[0049] Der Hohlkörper 1 kann aus jedem gängigen 
biodegradierbarem Material hergestellt sein, das be-
reits in der Eigenknochenbildung verwendet wird. Be-
sonders bevorzugt sind hierbei natürliches oder syn-
thetisches Trikalziumphosphat, bioresorbierbare Kol-
lagene, sowie Polylactid- und/oder Polyglykolidbio-
polymere. Auch hier gilt, dass die verwendeten Mate-
rialien eine ausreichende Stabilität aufweisen müs-
sen, um ein Kollabieren bzw. Degenerieren des Kno-
chens an der Implantatstelle zu vermeiden. Insbe-
sondere sollen die Materialien die Eigenschaft auf-
weisen, bei Implantation elastisch zu sein und da-
nach (nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, z. B. 
Speichel) sich rasch zu verfestigen.

[0050] Weiterhin müssen die Materialien so ausge-
wählt sein, dass sie zunächst in einer Zeitspanne von 
1 bis 2, vorzugsweise 1 bis 3 Monaten nach Implan-
tation ihre Form und Struktur beibehalten und danach 
in einem Zeitraum von ca. 2 bis 12, vorzugsweise 3 
bis 9 Monaten nach dem Zeitpunkt ihrer Implantation 
in den Kieferknochen langsam resorbiert werden. Mit 
anderen Worten soll das Material dem Hohlkörper für 
die ersten Monate eine ausreichende Stabilität zur 
Vermeidung einer Knochendegeneration verleihen 
und sich danach, d. h. nach dem Zeitpunkt des Ein-
setzens der Knochenregeneration, biologisch abbau-
en.

[0051] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform enthält der erfindungsgemäße Hohlkörper 
1 darin enthalten oder daran adsorbiert ein oder meh-
rere Mittel zur Förderung des Knochenwachstums. 
Bei diesen Mitteln zur Förderung des Knochen-
wachstums handelt es sich bevorzugt um morphoge-
ne Proteine. Solche Morphogene sind im Stand der 
Technik bekannt und sind bereits vielfach in der wis-
senschaftlichen und Patent-Literatur beschrieben 
worden. Es sei hier insbesondere auf US 6,600,517, 
die PCT-Anmeldung Nr. PCT/US89/01469, PCT-An-
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meldung Nr. PCT/US89/01453 sowie auf das US Pa-
tent Nr. US 4,968,590 verwiesen.

[0052] Es werden erfindungsgemäß insbesondere 
Proteine der TGF-β-Superfamilie von Proteinen ein-
gesetzt. Diese Familie von Proteinen teilt eine be-
trächtliche Aminosäuresequenzhomologie innerhalb 
ihrer morphogenetisch aktiven C-terminalen Domä-
nen, und schließt ein konserviertes 6- oder 7-Cy-
stein-Grundgerüst ein. Die Mitglieder dieser Familie 
sind dazu in der Lage, eine gewebsspezifische Mor-
phogenese unter anderem in Knochen zu induzieren.

[0053] Zu diesen Proteinen gehören insbesondere 
OP-1, OP-2, OP-3, CBMP-2, CBMP-5, CBMP-7, 
BMP-5, BMP-6 (sowie alle anderen Proteine der 
BMP-Reihe) sowie das murine Homolog (VGR-1), 
DPP und 60A (Drosophila), sowie VG1 (Xenopus). 
Siehe hierzu auch US Patent Nr. 5,854,071. Die Pro-
teine können in üblicher Weise, wie im Stand der 
Technik beschrieben, in das Material zur Ausbildung 
des Hohlkörpers eingebaut oder an den Hohlkörper 
selbst adsorbiert werden.

[0054] Wie bereits eingangs angesprochen findet 
der erfindungsgemäße Hohlkörper insbesondere in 
der Zahnheilkunde und in der Orthopädie Anwen-
dung. In der Zahnheilkunde wird er überwiegend zum 
Ausfüllen von Knochenlücken im Kieferbereich ver-
wendet. Es ist jedoch auch denkbar, die erfindungs-
gemäße Vorrichtung zur Überbrückung von Kno-
chenlücken im Bereich der Orthopädie, beispielswei-
se nach Knochenbrüchen etc. zu verwenden.

[0055] Nachfolgend wird auf die Fig. 4 bis Fig. 8
Bezug genommen.

[0056] Fig. 4 zeigt ein vorhandenes Knochenrelief. 
Dieses Knochenrelief zeigt die Notwendigkeit, Kno-
chenlücken oder Knochendefizite zu kompensieren, 
wobei ein Knochenrelief der in Fig. 4 gezeigten Art 
für die spätere Einbringung eines Implantats keinen 
ausreichenden Halt bieten würde. In Fig. 4 ist das 
Knochenrelief mit 51 bezeichnet, die Schleimhaut mit 
52 und das theoretisch vorgesehene Implantat mit 
53. Aus Fig. 4 ergibt sich somit, dass das Implantat 
53 aus dem Knochenrelief 51 seitlich ausbrechen 
würde.

[0057] Fig. 5 zeigt ein erwünschtes Knochenrelief 
51, in welches das Implantat 53 weitgehend mittig 
eingesetzt ist. In diesem Fall wird das Implantat 53
ausreichend vom umliegenden Knochen ummantelt 
und es wird ein sicherer Halt des Implantats gewähr-
leistet.

[0058] Fig. 6 zeigt einen Operationsverlauf, bei 
dem mittels einer Hohlzylinderfräse 55 in dem vor-
handenen Knochenrelief 51 eine Bohrung ausgeführt 
wird, wie dies vorstehend bereits erläutert ist. Vor 

Durchführung der Bohrung wird der Schleimhautlap-
pen 52a geschlitzt und seitlich weggeklappt, d. h. in 
Fig. 6 ist der periostgeschlitzte Schleimhautlappen 
52a dargestellt. Nach Durchführung der Bohrung in 
Richtung eines Pfeiles 56 (Fig. 6) wird der Hohlkör-
per 1 in die in dem Knochenrelief eingebrachte Boh-
rung eingesetzt und gegebenenfalls mit Hilfe eines 
Befestigungsmittels und einer Lasche 40, beispiels-
weise in Form einer Befestigungsschraube 57 am 
Knochen befestigt. Anschließend wird der Schleim-
hautlappen 52a über den Hohlkörper 1 gezogen, wie 
dies aus Fig. 8 hervorgeht. Sinn und Zweck dieser 
Maßnahme ist es, den in Fig. 8 zwischen dem Kno-
chenrelief 51 und dem durch Naht mit der Schleim-
hautdecke verbundenen Schleimhautlappen sich er-
gebenden Hohlraum unter Einschluss des Hohlkör-
pers 1 mit Knochen aufzufüllen. Zu diesem Zweck 
befindet sich der Hohlkörper 1 in dem Knochenrelief 
51 in situ. Mit 58 ist der Nahtverschluss bei wieder-
verschlossener Schleimhautdecke dargestellt.

[0059] Gemäß vorliegender Erfindung wird damit 
der als Stützmembran fungierende Hohlkörper vor-
gesehen zur Erhaltung des Alveolarkamms sofort 
nach Extraktion eines Zahnes (alveolar ridge conser-
vation), zudem kann der Hohlkörper auch nach be-
reits erfolgter Resorption verwendet werden, um neu-
en Knochen zu regenerieren, wie dies in Verbindung 
mit Fig. 8 gezeigt ist (space maintenance).

Patentansprüche

1.  Hohlkörper aus biodegradierbarem Material, 
insbesondere zum Knochenaufbau im Kieferknochen 
eines Patienten, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Hohlkörper (1) eine hohlzylindrische oder hohlkegel-
förmige Form und in seiner Wandung (2) eine Mehr-
zahl von Öffnungen (3 bis 8) enthält.

2.  Hohlkörper nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine oder mehrere Befestigungsein-
richtungen zur Befestigung des Hohlkörpers am Kie-
ferknochen vorgesehen sind.

3.  Hohlkörper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die ein oder mehreren Befesti-
gungseinrichtungen in Form wenigstens einer Befes-
tigungslasche (40) oder eines Schraubgewindes aus-
gebildet sind.

4.  Hohlkörper nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass an seinem einen Ende (10; 25) 
ein gekrümmter bzw. sich verjüngender Endabschnitt 
vorgesehen ist.

5.  Hohlkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsla-
sche (40) zur Befestigung des Hohlkörpers durch ei-
nen Nagel (9) oder eine Schraube am Kieferknochen 
vorgesehen ist.
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6.  Hohlkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrzahl von Öff-
nungen (3 bis 8) in Form von Poren und/oder Schlit-
zen ausgebildet ist.

7.  Hohlkörper nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die ein oder mehreren Laschen (40) von 
dem sich verjüngenden Endabschnitt (10) abstehen.

8.  Hohlkörper nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Hohlkörper (1) eine ausreichende Fes-
tigkeit aufweist, um einen Reliefverlust nach Entfer-
nung eines Zahnes aus dem Kieferknochen durch 
Kollabieren des Zahnfleisches und des Kieferkno-
chens zu vermeiden.

9.  Hohlkörper nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wandung des Hohlkörpers (1) im We-
sentlichen Gitterstruktur aufweist.

10.  Hohlkörper nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Hohlkörper (1) mindestens einen obe-
ren und einen unteren Stegabschnitt (15, 16) auf-
weist, die über Querstege bzw. Stränge (18 bis 23) 
miteinander verbunden sind.

11.  Hohlkörper nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Hohlkörper (1) aus einem biodegradierbarem 
Material besteht, das aus Folgendem ausgewählt ist:  
natürliches oder synthetisches Tricalciumphosphat, 
Kollagenen, Polylactid- und/oder Polyglykolidbiopoly-
meren.

12.  Hohlkörper nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Hohlkörper (1) in einer Zeitspanne von 
2 bis 12 Monaten, vorzugsweise 3 bis 9 Monaten 
nach Implantation in den Kieferknochen biodegra-
diert wird.

13.  Hohlkörper nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Hohlkörper darin enthalten oder daran 
adsorbiert ein oder mehrere Mittel zur Förderung des 
Knochenwachstums enthält.

14.  Hohlkörper nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Mittel zur Förderung des Knochen-
wachstums ein Morphogen ist.

15.  Hohlkörper nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Morphogen aus der Gruppe ausge-

wählt ist, die OP-1, OP-2, OP-3, CBMP-2, CBMP-5, 
CBMP-7, VGL, VGR-1, DPP, GDF-1, Proteinen der 
BMP-Reihe oder morphogenetisch wirksamen Deri-
vaten hiervon besteht.

16.  Hohlkörper nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Oberfläche des Hohlkörpers in seiner 
Wandung Öffnungen aufweist, die zusammen einen 
Anteil von 20 bis 80%, vorzugsweise 40 bis 60% und 
besonders bevorzugt 50% der Außenoberfläche der 
Wandung ausmachen.

17.  Hohlkörper nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wandung (2) des Hohlkörpers eine Di-
cke von ungefähr 1 mm aufweist.

18.  Verwendung eines Hohlkörpers nach einem 
oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche in 
der Zahnheilkunde oder in der Orthopädie.

19.  Verwendung nach Anspruch 18 in der Zahn-
heilkunde zum Ausfüllen von Knochenlücken und zur 
Induktion des Eigenknochenwachstums im Kieferbe-
reich.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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